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RESOLUTION 65/119

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 151 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 21 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/430, Ziff. 29)168:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola,
Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Demo-
kratische Volksrepublik Laos, Dominikanische Republik, Dschibu-
ti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Kroatien, Lettland,
Litauen, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Niederlande,
Palau, Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Tschechische Re-
publik.

65/119. Dritte Internationale Dekade für die Beseitigung 
des Kolonialismus

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass es im Jahr 2010 fünfzig Jahre
her sein wird, seit die Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker169 angenommen
wurde,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/47 vom
22. November 1988, mit der sie den Zeitraum 1990-2000 zur
Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialis-
mus erklärte, die Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991,
mit der sie einen Aktionsplan für die Dekade170 verabschiede-
te, und die Resolution 55/146 vom 8. Dezember 2000, mit der
sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Internationalen De-
kade für die Beseitigung des Kolonialismus erklärte,

eingedenk der Empfehlungen in dem Schlussdokument
der vom 11. bis 16. Juli 2009 in Scharm esch-Scheich (Ägyp-
ten) abgehaltenen fünfzehnten Gipfelkonferenz der Staats-
und Regierungschefs der Bewegung der nichtgebundenen
Länder171, namentlich des neuerlichen Aufrufs an die Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, den Entkolonialisie-
rungsprozess mit dem Ziel der vollständigen Beseitigung des
Kolonialismus zu beschleunigen, so auch indem sie die wirk-
same Umsetzung des Aktionsplans für die Zweite Internatio-
nale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus unterstüt-
zen172,

sowie eingedenk dessen, dass die Teilnehmer an dem
vom 18. bis 20. Mai 2010 in Nouméa abgehaltenen Pazifi-
schen Regionalseminar den Sonderausschuss für den Stand
der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker aufforder-
ten, die Verkündung einer neuen Dekade für die Beseitigung
des Kolonialismus vorzuschlagen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/106 vom 10. De-
zember 2009, in der sie erneut erklärte, dass es notwendig ist,
Maßnahmen zur Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr
2010 zu ergreifen, wie dies in ihrer Resolution 55/146 gefor-
dert wurde, und ihre Entschlossenheit bekräftigte, auch künf-
tig alles zu tun, was für die vollständige und rasche Beseiti-
gung des Kolonialismus erforderlich ist,

geleitet von den grundlegenden und allgemeingültigen
Grundsätzen, die in der Charta der Vereinten Nationen, der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte173 und dem Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte174 ver-
ankert sind,

nach Prüfung der einschlägigen Berichte des Generalse-
kretärs betreffend die Umsetzung der Aktionspläne für die In-
ternationalen Dekaden175,

168 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
169 Resolution 1514 (XV).

170 Siehe A/46/634/Rev.1, Anhang.
171 Siehe A/63/965-S/2009/514, Anlage.
172 Ebd., Ziff. 43.5.
173 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
174 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
175 A/44/800, A/45/624, A/46/593 und Add.1, A/46/634/Rev.1,
A/54/219, A/55/497, A/56/61, A/60/71 und Add.1, A/64/70 und
A/65/330.
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unter Berücksichtigung des wichtigen Beitrags, den die
Vereinten Nationen, insbesondere über den Sonderausschuss,
auf dem Gebiet der Entkolonialisierung leisten,

1. erklärt den Zeitraum 2011-2020 zur Dritten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, stärkere Anstren-
gungen zu unternehmen, um den Aktionsplan für die Zweite
Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialis-
mus176 weiter umzusetzen, ihn in Zusammenarbeit mit dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker nach Bedarf zu aktualisieren und schließ-
lich als Grundlage für einen Aktionsplan für die Dritte Inter-
nationale Dekade heranzuziehen;

3. fordert die Verwaltungsmächte auf, mit dem Son-
derausschuss uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um ein

konstruktives, auf den jeweiligen Fall zugeschnittenes Ar-
beitsprogramm für die Gebiete ohne Selbstregierung zu er-
stellen und so die Durchführung des Mandats des Sonderaus-
schusses und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen zur Entkolonialisierung, namentlich auch der be-
stimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleichtern;

4. bittet die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen sowie die sonstigen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die Umsetzung des Aktionsplans während
der Dritten Internationalen Dekade aktiv zu unterstützen und
sich daran zu beteiligen;

5. ersucht den Generalsekretär, die notwendigen
Ressourcen für die erfolgreiche Umsetzung des Aktionsplans
bereitzustellen;

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebzigsten und fünfundsiebzigsten
Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu
erstatten.

176 A/56/61, Anhang.




